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— Da das „Kreisblatt " amtliches Organ Bürgermeistereien ist, haben Anzeigen
gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur 16 Pfg.

liehe Mit-
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Das Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten ausgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.

Redaktion, Druck und Verlag von p . Kaesberger in ÄUsttrburg.

Dienstag , den 3 April 1917. 33 . Jahrgang.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

Ablieferung von Uieh an die KreisfammrlstrUe.
Händler , die nicht den schriftlichen Auftrag des Herrn

Vertrauensmann des Viehhandelsverbandes haben,
Großvieh im Kreise wed »r ankausen noch zur Viehab-

ikstelle des Kreises bringen.
Händlern , welche hiergegen verstoße« . n»ird vom
chandelsverbaude g. F. f»f- rt die Ausweiskarle ent-
t werden.
Falls ein Händler frischmelkendes oder Zuchtvieh liefert

dafür fettes Vieh abnimmt können von dem Herrn Ver-
msmann Ausnahmen von obiger Bestimmung genehmigt

|m . ,
Westerburg , den 2. April 1917. , £

Der Uorsttzende de» Kreisausfchujfes.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Vorstehende Bekanntmachung zur Kenntnis lmd -geeigneten ,

«rwachung . Ich ersuche den Viehbesitzern ortsüblich rviedcr-
^ bekannt zu machen , daß mit Rücksicht auf die dem Kreise

Viehhandelsverbande auferlegtr "AbgKWicht ' von Großvieh
Termine , die den einzelnen Viehhaltern bei der Niehaufnahme
rllt worden sind nicht eingehalten werden können - Es ist
irderlich die Tiere schon erheblich früher abzurufen . Ich er-
he die beauftragten Händler tatkräftigen unterstützen,

die '¥ « '4 Westerburg , den 2. April 1917.
Der Dorsttzeube de» Kreis -Aus sch« sse«.
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. , .1» An die Herren Bürgermeister des Kreise »,
räl I Betr . Waisenpstegegeld -Anfordernngsliste « .

•! Die Waifenpflegegcld -Anforderungslisten für das 4 . Viertel-
hr (1. Januar bis 31 . März d. Js .) sind mir . bis spätestens

n Beroer ^ h Js . vorzulegen . Die Formulare sind bereits dort-

n an Der Termin darf nicht überschritten 'werden.

Richter
anwaltft
cüußerun
schlagnal
schlagna!

Westerburg , den 2. April 1917.
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Der Kaudrat.
An die Herrn Klandnsbeamte « de» Kreises

Ich ersuche , mir die in der Zeit vom 1. Januar bis 31.
„ 1917 standesamtlich beurkundeten Kriegssterbefälle die

Richter » itzt durch Vermittlung des Kgl . Kriegsministeriums de? Innern

Der Luudrat.

_ worden sind , bis zum 7 . Januar d . J » . bestimmt
Betroffen Jd) dem bekannten Muster vorzulegen ; eventl . Fehlanzeige zu

eiben , htatteu.
Westerburg , den 3. April 1917.

mBorsl̂ I t  _
rlasfen P* r —- —-
ceihändst ' Erinnerung
zum W , Diejenigen Herren Bürgermeister , welche auf meine Um-
ässig. ^ Verfügung vom 1. Februar 1917 K . Nr . 816 betr . Nach-

^fung der Familienunterstützungen noch nicht berichtet haben.
Verkünd" ^ ben hiermit erinnert u . erwarte ich 'nunmehr Bericht br

"kmt bis zum 10 . April d . Js.
Westerburg , den 28. März 1917.

Der Dorsttzeude de» Kreisausschuste «.ö elfter«

)ahmai >"
' Maul'
st die Z

BerutuugosteUe für Schwangere.
In der llniv .-Frauenklinik zu Marburg wird Atontags und

. lnerstags nachmittags von 3—4 Uhr , unentgeldlich und ver¬
wich durch die Oberschwester Rat erteilt betr . Unterkunft vor

nach der Entbindung , Versorgung des Kindes und dergl.
Der Direktor der Frauenklinik.

Bekanntmachung überdip Beschaffung
von Sommerroggen und Sommerwei¬
zen für ausgewtnterte Winterfrucht.

Bei der landwirtschaftlichen Zentral - Darlehnskasse für
Deutschland , Abtlg . Warenverkehr , Frankfurt a . M . Schiller-
str . 25 . ist es mir gelungen , noch ein größeres Quantum Pet-
kuser -Sommerroggen und Galizischen Kolben - Sommerweizen auf
Abruf zu sichern (beibe sind ertragreiche , für den Wester wald ge¬
eignete und dort noch reifwerdende Sorten ). Der Preis beträgt
für den Sommerroggen und Sommerweizen 37 , — Mark pro
100 kg.

Bestellungen find umgehend von den Bürgermeistern zu
sammeln , welche dann eine Liste der Besteller anzufertigen haben
und bei dem betr . Landratsamte 1 Saatkarte für die gesamte
Menge auf die Gemeinde sich ausstellen lassen müssen . Diese
Saatkarte ist unmittelbar der Landwirtschaftlichen Zentral -Dar¬
lehnskasse für Deutschland , Frankfurt a M . Schillerstr . 25 , zu¬
senden . Die Säcke für den Sommerroggen sind an das Lager¬
haus der Zentral -Kaff«^ Frankfurt a M ., Osthafen , die Säcke für
den Sommerweizen an das Raiffeisenlagerhaus in Camberg por¬
tofrei einzusenden . Es sollen aber nur so viel Säcke aus der
betr . Gemeinde abgesandt werden , die gerade das von der Ge¬
meinde bestellte Quantum fassen . Nach dem Eintreffen des Saat¬
gutes muß dann in die einzelnen kleineren Mengen vermögen
werden . —

Westerburg , den 31. März 1917.
_ Schiche -Rotzler , Tierzucht -Inspektor.

Verordnung
über die Preise der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aus der

Ernte 1917 und für Schlachtvieh . Vom 19 . März 1917.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
ufw .' vom 4 . August 1914 (Reichs -Gesetzbl . S . 327 ) folgende
Verordnung erlassen : *.

§ 1 . Für Getreide aus der Ernte des Jahres 1917 werden
die nachstehenden Höchstpreise festgesetzt:

Der Preis für Roggen darf die im § 1 Abs . 1 der Ver¬
ordnung über Höchstpreise für Brotgetreide vom 24 . Juli 1916
(Neichs -Gesetzbl . S . 820 ) ausgeführten Preise zuzüglich 50 Mk.
für die Tonne nicht übersteigen.

Der Höchstpreis für die Tonne Weizen ist 20 Mk . höher
als der nach Abs . 2 geltende Höchstpreis für Roggen . Spelz
Dinkel , Fesen ) sowie Emer und Einkorn gelten als Weizen im

inne dieser Vorschrift.
Der Preis für die Tonne darf nicht übersteigen bei

Hafer und Gerste . 270 Mk.

<2
S

ungeschätlem Buchweizen
geschältem röuchweizen .
ungeschälter Hirse

600
800
600
970geschälter Hirse und Bruchhirse . . .

8 2 . Der Preis ' für die Tonne Kartoffeln aus der Ernte des
Jahres 1917 darf nicht übersteigen , wenn die Lieferung zwischen
dem 1. Juli und dem 14 . September 1917 einschließlich erfolgt,
160 Mk . wenn sie später erfolgt , 100 Mk.

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Stellen können für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes mit
Zustimmung der ReichÄartoffelstelle den Preis für die Zeit vom
1. bis 31 . Juli 1917 einschließlich bis auf 200 Mk . und für die
Zeit vom 15 . September 1917 ab bis auf 120 Mk . erhöhen ; sie

Die6.Kriegsanleihe isi der Hirns des Deutschen Tote,



können den Preis für die Zeit vom 1 . August 1917 bis mm U
917 -iZchli - jssch b « auf d- n ° ^ m , 5 LS7mi«

ab geltenden Preis herabsetzen . Die Höchstpreise eines Be-
für die in diesem Bezirk erzeugten Kartoffeln.

. die Abgabe durch den Erzeuger im Kleinverkaufe können
ft S ' ffiÄ « » ? ^ gsernahrungsamts sowie mit Zustimrnuna

- «^ kartostelstelle »die rmi Abs . 2 Satz 1 genannten Behörden
und stellen andere Preise festsetzen oder zulaffen.
. . die Zeit vom 15. September 1917 ab setzt der Präsi-WL°V »bsN°K^

8 3 . Der Preis für die Tonne darf nicht übersteigen bei
Futterrüben Ms der Ernte des Jahres 1917 30 Mk.
Wruken (Kohlrüben . Bodenkohlrabi , Steckrü-

t ben)aus der Ernte des Jahres 1917 35uttermöhren aus der Ernte des Jahres 1917 50 "
m den §§ 1 bis 3 oder auf Grund derselben Mi -

fceÖ s- tP o if» ai ttn  l Üt  ben  Verkauf durch den Erzeuger !'
Orte? ^oon Beförderung bis zur Lerladestell/des
Ortes , von dem die Ware mrt der Bahn oder zu Wasser ver-
sandt wird , sowie die Kosten des Einladens daselbst ein

8 5 . Du m der Verordnung über Oelfrüchte und daraus
gewonnene Produkte vom 26 . Juni 1916 (Reichs -Gesetzbl S
b^ Nür Oelfrüchte aus der Ernte 1917 festgesetzten Preise für

«W "°ch°b-° obgerunbet.

«b,m 12 »•
Hederich und Ravison . . . .
Dotter.
Mohn.
Leinsamen. ^59
Hanfsamen. ! .* ! " ' 47
Sonnenblumenkernen . . , . . »
Senfsaat. .* ] " * * * 59

47
47

100

Verkaufe von Schlachschweinendurch
u ? ß tel8 r ^r 50  Kilogramm Lebendgey

Jon 1917  bt § QU"älteres bei Schweinen im Leby
bis zu 60 Kilogramm. .53
ü 6cr 60 bis 70 Kilogramm . . . 57
üBer 70 bis 85 Kilogramm . . . . 67 ' «
über 85 bis 100  Kilogramm . . . . 72 ' «

Der Präsident des Kriegsernährungsamts bestimm ^
Preis innerhalb dieser Grenzen in den verschiedenen " ^ ^
Reichs als . Höchstpreis zu gelten hat . Er sttzt b £ 1 „>
ur Schweine von über 100  Kilogramm Lebendgewicht ^ Si

& (1 ft zur Zucht benutzte ) Sauen und Ebers . : 2
Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten'
können mit Zustimmung des Präsidenten des ÄcteaS - o
amt § Abweichungen von den Preisen für ihren Bezirk 3
ihres Bezirkes vorschreiben . Maßgebend ist der Höchsts L

M -s . tn dem sich die Ware zur Zeit des .Bertragtz §

. 8 7 - Beim Verkaufe von Schlachtrindern durch den R-
der Preis für 50 Kilogramm Lebendgewicht vom Ä

r917 ab nicht übersteigen bei ^ m 1 * c

. U ffflafVcT^ 11 mnbt ™ " «schließlich Fressern

2‘ "ft "ollfieischigen Ochsen und Kühen
^bkr 7 Jahre , Bullen über 5 Jahre und anne
Achten Ochsen . Kühen , Bullen und Färsen jedes
Alters (Klasse B) im Lebendgewichte von

bls zu 5,5  Zentner.
über 5,5  bis 7 Zentner . .
über 7 bis 8,5  Zentner . . . ‘ *
über 8,6 bis 10  Zentner . . .
über 10  bis 11,5  Zentner . .
über 11,5  Zentner . ' '

3. ausgemästeten oder voWeischiqen Ochsen und Kühen

tj
8

Alles
wankt

Auf alt« , Krönten haben wir dem
ungeheure Gebiete entrissen!

Mere 0 -Boote haben dem feindliche« Kandel
den Todesstoß versetzt!

^ _ Die Llrheber des Kriegs,

9 """ ^7 "' » «MB und WM » find°°n ihr«. et«.««
an» Amt und Würden «* # i

3« Rußland. Revolution!

Der Iar - abgefetzt!

Gns steht fest: >ch>

** 7«*■#* . m.»A.
Kraft de« deutschen Thllt *.

Darauf beruht auch

**  unantastbare Sicherheit h«r
öentschen Kriegsanleihe «.
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bis zu 7 Jahren, Bullen bis zu 5 Jahren nnd
M Färsen (KlasseA) . . 90 Mk

Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
Stellen können mit Zustimmung des Präsidenten des Kriegser¬
nährungsamts Abweichungen von den Preisen für ihren Bezirk
oder Teile ihres Bezirkes vorschreiben, das Vieh anderweit in die
Klassen und Stufen einordnen und Zuschläge für besonders fettes
Ueh zulassen. Maßgebend ist der Höchstpreis des Bezirkes, in
dem sich die Ware zur Zeit des Vertragsabschlussesbefindet.

§ 8. Der Präsident des Kriegsernährungsamts erläßt die
näheren Bestimmungen über die Preise; er bestimmt, welche
Nebenleistungen in den Preisen einbegriffen sind und welche Ver¬
gütungen für Nebenleistungen im Höchstfälle gewährt werden
dürfen. Dre Vorschriften im 8 3 Abs. 4 der Verordnung über
Oelfrüchte und daraus gewonnene Produkte vom 26 Juni 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 842) gelten bis zum Erlaß anderweiter Be¬
stimmungen durch ihn auch für Oelfrüchte aus der Ernte des
Jahres 1917.

Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann Ausnahmen
zulassen. Er kann die Preise, soweit dies zur Sicherung recht¬
zeitiger Ablieferung erforderlich erscheint, für bestimmte Zeiten
erhöhen oder herabsetzen; er kann besondere Bestimmungen über
die Preise für den Verkauf zu Saatzwecken oder gegen Bezug->scheine treffen.

§ 9. Die in dieser Verordnung sowie die auf Grund dieser
Verordnung festgesetzten Preise sind, vorbehaltlich der Vorschrift
inr 8 6 Abs. 1, Höchstpreise im Sinne des Gesetzes, betreffend
Höchstpreise, vom 4. August 1914 in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 17. Dezember 1815(Reichs-Gesetzbl. S . 516) in

! Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915
*j Öbr,6 @ei83) L 25^ Unb n°m 23' 9Mär* 1916 (Reichs -Ge-
s § 10. Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬krafttretens.
Kerli «, den 19. März 1917.
Der Kt- Uv-rlrrt - r de» Reichskaurlers . l) r.Helfferich.. ■■■——- - ■ - - - - - - _ .

Nachtragsbekanntmachung
Nr. L. 888|3. 17. 8 . R. A.

ju der Bekanntmachung Nr. Ch. II. 888(7.
16. K. R. A. vom8. August 1916, betreßend
Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder.

Dam 1. April 1917.
Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kgl.

nnegsmlnlsteriums ans Grund des Gesetzes über den Belage-
mngszustand vom 4. Juni 1851 in Verbindung mit dem Gesetz
oom 11. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 813), in Bauern
auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914,
dm Uebergang der vollziehenden Gewalt auf die Militärbehörde
betreffend, ferner des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom
.August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 339) in der Fassung vom

17. Dezember 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit
Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom

-1. Januar 1915, 23. September 1915 und 23. März 1916(Reichs-
Besetzbl. 1915, S 25, 603 und 1916S . 183)*), ferner der Be-
kanntmachung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom 24.
Jum 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 35?) in Verbindung mit den
«rgänzungsbekanntmachungen vom 9. Oktober 1915 und vom 25.
November 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645 und 778) nnd vom 14.
vept. 1916 (R.-Gesetzbl. S . 1019) mit dem Bemerken zur allgem.
«nntms gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach den in der
Anmerkung abgedruckten Bestimmungen bestraft werden, soweit
"st nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen an-

Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehn-
>°usend Mark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:

I. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet,
- wer emen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffordert, durch den

Nag erbiete? " überschritten werden, oder sich zu einem solchen Ver-
3. wer einen Gegenstand, der von einer Aufforderung(§ 2, 8 des Ges.

betreffend Höchstpreise) betroffen ist. beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört,
wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Verkauf von <Se-
genstanden, für die Höchstpreise festgesetzt sind, nicht nachkommt,
'"Er Vorräte an Gegenständen, für die Höchstpreise festgesetzt sind, dem
zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,

'TI Jlen  ß 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, erlassenen
zuwrderhandelt._ I 7 O i ... . .

r vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer1 und 2 ist die
W (vir ! ""."destenS auf das Doppelte des Betrages zu bemessen, um den
-L,>?chllpreis überschritten worden ist oder in den Fällen der Nummer 2

-en werden sollte; übersteigt der Mindestbettag zehntausend Mark,
fttof. RI erkennen. Im Falle mildernder Umstande kann die Geld-
™*l vis auf dl« Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer1 und 2 kann neben der Sttafe anoeord-
in* i) bQ& bie  Verurteilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt¬
en ist; auch kann neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerlichen

echte erkannt werden.

gedroht sind**). Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes
gemäß der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Per¬
sonen oom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S
603) untersagt werden.

Artikel I.
§ 5 der Bekanntmachung Nr. OK. II. 888|7. 16. K. R. A.,

betreffend Höchstpreise und Beschlagnahme von Leder vom 8.
August 1916 erhält folgende Fassung:

^ § 5. :•
Beschlagnahme.

. ü) Die im 8 3 aufgeführten Lederarten sind in jeder Form,
sowert sie sich im Eigentum, Besitz oder Gewahrsam einer Ger¬
bern, Zurichterei ober Gewerbvereinigung befinden, beschlagnahmt.

b) Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung oder Ab¬
lieferung des nach Buchstabea dieses Paragraphen beschlag¬
nahmten Leders der Arten lfdr. Nr. 1 bis 21 a einschließlich und
Ifbr. Nr 26 bis 54 einschließlich in folgenden Fällen erlaubt:

1. Auf Grund schriftlicher Anweisung des Leder-Zuweisungs-
Amtes der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums, Berlin W 9, Budapester Straße

Die Anweisungen des Leder-Zuweisungs-Amtes haben
vor allen anderen auf beschlagnahmtes Leder bezüglichen
Liefecungsverpflichtungen den Vorrang.

Anmerkung-  Anträge der Firmen aus Ausstellung solcher
Anweisungen sind zwecklos. Die Anweisungen werden lediglich auf
Grund amtlicher Feststellung des Bedarfs amtlicher BeschaffungSstellen

2. Von einer Gerberei an die für sie zuständige Gerberverei¬
nigung für Heeres- oder Marinebedarf.

Welche Gerbervereinigung für Heeresbedarf zuständig
ist. wird rm Zweifel durch das Leder-Zuweisungs-Amt end¬
gültig entschieden.

3. Bo» einer Gerberei oder Gerberveinigung auf unmittelbare
Bestellung einer der folgenden Beschaffungsstellender deut-
schen Heeres- und Marineverrvaltungan diese Beschaffunas¬stellen:

Kriegs- oder Reserve-Bekleidungsämter(einschließlich
Bekleidungs-Depot Nürnberg),

Artilleriewerkstätten,
Marine-Bekleidungsämter,
Kaiserliche Wersten, '
Kaiserliche Torpedo-Werkstatt,
Kaiserliche Marine-Depotinspektion,
Friedrich Krupp Aktiengesellschaft in Essen,

c) Alle uach Buchstabea dieses Paragraphen beschlag¬
nahmten Lederarten, also auch die unter Nr. 22 bis einschließlich
25 der Preistafel aufgeführten, dürfen auf Grund eines vom
Leder-Zuweisungs-Amt der Kriegs-Rohstoff-Abteilung ausgestellten
Freigabescheines veräußert oder geliefert werden.
. n e ( 1u 5 ? : Ausweise für beauftragte Lieferer" verlieren mit
dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung ihre Gültigkeit. Die auf solche
Ausweise bedeuten und beim Inkrafttreten dieser Bekanntmachung noch im
Lager der Gerberei oder Gewerbevercinigun, befindlichen Ledermengen dürfen
also nur rwch unter den unter b und c gekennzeichneten Voraussetzungenge¬nesen werden.

Kann irffolaedeffen ein beauftragter Lieferer die von ihm übernommenen
L'eferungSverpfllchtungknnur zum Teil erfüllen, so soll er dem Auftraggeber
unverzüglich Nachweisen, wieviel Leder er auf den Ausweis bereits erhalten

§ "fmtnge der Bestellung er fertigstellen kann und wieviel Leder
er für den Rest der Bestellung noch braucht.. Die amtliche BeschaffungSstelle.

. .* ^ Eiag erteilt hat. wird dann, soweit erforderlich, die Zuweisung von
Leder bei dem Leder-Zuweisungs-Amt beantragen.
. 5 n£ ä9e °uf Freigabe sind unter Beachtung der folgen¬
den Vorschriften von dem Eigentümer oder Besitzer des beschlag-
nahmten LederS an das Leder-Zuweisungs-Amt (Abteilung Le¬
dermeldestelle), ber welchem auch die Vordrucke zu den Frei¬
gabeanträgen erhältlich sind, zu richten:

1. Das Leder, dessen Freigabe beantragt wird, muß ver¬
sandfertig vorliegen; ausgenommen sind nur Helmleder,
sowie die unter lfdr. Nr. 20 bis 25 und 49 bis 54 ge¬
nannten Arten; diese letzteren Leder müssen fertiggegerbt,
brauchen jedoch noch nicht zugerichtet zu sein.

2. Die Antragsteller haben nach Einrichtung des Freigabe¬
antrages das in diesem aufgeführte Leder so lange zur
Verfügung des Ledes-Zuweisungs-Amtes zu halten, *bt8
fte m den Besitz des Freigabescheines gelangt sind; sie
drüfen es auch an'amtliche Beschaffungsstellen nicht ohne
Zustimmung des Leder-Zuweisungs-Amtes veräußern.

3. Freigegebenes Leder, das nicht innerhalb zweier Monate
gerechnet von dem Datum des Freigabescheines) zur
Verwendung für Privatzwecke oder den mittelbaren Be¬
darf der Kriegsindustrie veräußert und abgeliefert wor¬
den ist, ist der Beschlagnahme wieder verfallen, ebenso

. Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu zehn,
tausend Mark wird, sofern nicht nach be» allgemeinen Strafgesetzen höhereStrafen verwirkt sind, bestraft:

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft, beschädigt
oder zerstört, verwendet, verkauft, kaust oder ein anderes VeräußerungS-
oder ErwerbSaeschäft über ihO abschließt:

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu verwahre»
»nd pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt;

4. wer den nach§ ö erlassenen AusführungSbestimmungen»uwiderhandelt
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^be ^ unx̂ Ĥ nrtegm Leder andere Art umgewan-

4. tzrergegebenes Leder darf ohne Zustimmung des Leder-
Zuweisungs-Amtes, rpeher an amtlicheB ŝchaffungsstellen
der Heeres- odets Matineverwaltung noch an beaustrtgte

"Lieferer dtzrsylben-zur Verwendung fürRriegslieferuntzen
-<-verü«ßect >o» vdeni"Dre GtCbetiekn, Gerberveremigungen

und Zurichtevrien'chabrn' -ideim Verkauf freigegebenen
Leders ihre Abnehmer auf diese Vorschrift hinzuweisen,

e) Vorbedingung fji$  alleZycyh Buchstabe b und c dieses
grgphtrn erlaubte« entgettsichen Veräußerungen ist, daß Mt

festgesetzten Preise nicht überschritten ,mer- l
.1mSiMvW,ö fimtßmmsaifrwüs© x,6v i,r,ich8E ,in *d „
VH ifi'i Dip -Br -MMigen gilt micht für «claubte Verkäufe freige-

-K0ich*benm«k-LederK nach,dein Auslande innerhalb --der Geituntzs-
dauer der Ausfuhrbewilligung.

uv &p  WMks ^ Mchlggnahmss ist mit 'd*r^Ablieferung an die atnt-
Beschassungsstellen der Heeres-odr«Mariiuverrvaltung odep*

.,.,Mtt,^ em,.Eprpsayg des Kreigabescheinesfür die betreffende Le- '
igaMMM -ckkÄvschch- mlrM .sntumtotiinitz^ nK nrchfi^

Artikel ll.
n,6ou .< -:tnitt.nmitadsm »fc. April 19171 in
itzchmNstck. iKjjy ^jJni^ofyjoJ(b]id iuo noxsdno nsDo xoo

Frankfurt a . M , den l . April 1917.
xrchms KtMMbtr . (-'»eneraUwurmando de « 18 . Armeekorps.
iu» — ■ — . ~..W . ./15 »»>».- " I

Deri Tod für König und Vaterland starb weit(
aus hiesiger Stadt am 31. März d. Js . zu Braut
schweig ; der

” Landsturm manu

Ferdinand Fuckert.
Die ■StadfcrWesterburg wird dem Verstorbene

stets ein ehrendes Andenken bewahren!
Westerburg , den 2. April 1917.

' Der Bürgermeister : Kappel.

nißsl
•isi

öidri
=<5ttJ

Û rsers Kämpfê draußen im Felde,und auf der See b
Lag und Ngchh..in X*we und Tgpfrx-eitjHpser an Blut

^a chltr das Batirlarrd- d.maL. gilt dagegen an sich der
' Freude an Gut und Geld! Zum Kriegsührerr aber ist

«* Eg . 'Darum ist es jedermanns-PAiM .nach Kräf¬
ten Anteil nehmen an der Kriegsanleihe, von deren Ergebnis

Ä und Frieden MG 'minder..abhängig sind, wie vom Erftzlg
^ ita'm  JU,n  w ”*"

UHrilchfni ,)  J 3ln<ßlsftn«dh] 53 äi
^xidnri

Wer Kriegsanleihe kauft. tMt . zurZEspsicheruglg seines ,
bes und Besitzes, seiner Fäckulie und seines Vaterlandes ge>
feindliche Gewalt bei.

hkeit von Frie-
tan re srsans?Tirr naim *:' 1 mnxi-rrli notwendige
W ?n ArMKryffMdsgupĝ gvr Entlastung

unserer Kriegsschuld durchgesetzt werden kann. , ,, fl

Si .ää 9SS £ Ä ,W

Oberförsterei Merenberg.
Mittwoch, den 4. April 1917,

. vorr vormittag » 10 Uhr ab.
I kommen in der Link schen Wirtschaft zu Waldernbach aus

-I ^ «,v, „ 1Q8 @e
zum
18 3f

mv. L oltzendorff,
»es.des Admiralstabes.

meter Scheit, 79 Raummeter Knüppel; Buchen: 41 Raum
Knüppel, 9806 Welleu. 95 Raummeter Reiser; anderes

l Holz: 36 Raummeter Knüppel, 183' Raummeter Reiser; _
Holz: 2 Stämme (Distrikt 100 Nr. 9 und 64 — 6,7 Festrr
205 Stangen 1 —3. Kl (trocken), -4R6 Stangen 4. und 6.
1-24 ,Raummeter: Scheit>' MNtruS tbVtppel, 165 Rm. Reiser

Renneroi
Dienstag, den 10> April,

Uorstrlttags 10 Uhr.
werden in der-Krmpf'schen.Gastwirtschaft in Großsaisen au
Schutzbezitk GichensttaH Äfftrlkt 46 —Ä ' Scheit verkauft.

Suchen , 660 Raumm. Scheit und Knüppel, 906 Ra
Reiser 3. Kl.

Die Heeren Bürgermeister« eriW ; um gefällige Bek
machung ersucht.

»>m n» ,ilÄ ,-xDßv'RtiichstzagHat die Steuervorlagen in dritter Lesuhg
verabschiedet. Eine neue Einnahmequelle von jährlich rund Fünf¬
erlei Millrarden ist dein Reiche gesichert, und ivie verschieden'

,,chtth dev grmrdMiche Stairdpunkt der Parteien gegenüber dm
einzelnen Steuerarten sein mag, in dem Willen, für die Bedürf¬
nisse des Reiches ausgiebig und ohne 'Engherzigkeit zu sorgen,

bis wert nach lut ks,die erfreulichste Wnmütig - ,
„Mt iMtt tm  schöne tHarmonie auch rmt ^der ReichSregiarunff,

deren Entwürfe nicht ohne Kritik gelassen wurden, aber als '
tragende Grundlage für die Beschlüsse des Parlaments erhalte t
blieben. %- erniHijinur.

• «0d-oo
. .. ... .. ^

nach Möglichkeit znerleichtern. Aber auch wo hier gegensätzli
Anschauungen zutage traten , wurden sie, anders als in de
leidenschaftlichen Steuerk<rmps«n früherer 'Zeiten, unter dem Dru:

.-btr ^ gtkrlÄHhtzchM RviMonditzleit mitrreiner Sachlichkeit vertretend
,>4tyd^pbtnsv -sachlich httben sich auch. -bei ihrem abweichenden
--Standpunkt ; dep.-siL̂ diosmvl von der großen Mchcheit des Hause

rAgzmldeMvkraten verhalten. Dev: Tag der Verab
fchtedungshiestz^ Stk »ergei«tze.tdKe-unsere Äolksmrrtschaft in eine

--Mch-Thschttchqgem̂klKN Höhe hehrsten und .' doch ivLig- von ih
werd»n,'fft ein Ruhmegtag iN der Geschichte der deutsche

KiKoWNgptretmrg. Doppelt bedeutsam ist der Beschluß aus der
3MeßMspWkh .̂ er KnaoNvirLsthäft drsit Reiches im Kriege. Di
^Haltung d̂ .Reichstages giebt dem deutschen Balte ' die, Gewähr

rZinsmIÄienstnmtsererKriegsan-leihvn von der Volksver.
v«n ,drr -Beichsregieruag als dir -ernsteste' und

-hringrnste AMlegenheit der Fmailzgebarung dvs Reiches ange-
,W »N,-Mrb. ,Die .-neuen Stevergesetze ftelleu die Verzinsung der
sWhqpigqŷ Mllsjhen -M «r- und. die CinmAigkeit' der Parteie

dro .iKtyiche.Gemöhv.ifür ; jche .tveitme;,Kapitalsanlage ir
Dienste der Verteidigung des deutschen Bodens.

eHoße L«gljIscheH'Kchadr« durch„Möwe ib--.
Sr. Haag , 1. April , (zb.) In AmsterdamerWrrstcher«Ntzs-

echgegftWenxn Ins
.Möwe ,11" verursachte

,- - ^,,« .,4 -Sterling veranschlagt
uWlrb̂ -Die bllitisch« ! ReichsoevsicherungsgesMchvstrn' sind mil

80 Prozent beteiliat., - .»i-em-iirom mihzt'q a,lu
tb4n»g-nou««i JimnijinmiitsdlioHurvuieuKmmtfuJi»*. e i«nn mo i30i * I

Wegen des Charfreihrgs findet die Butter-pp. Verte:
in dieser Woche am Sonnabend den 7, L. Vits , statt

Westerburg , den 2.  April 1817.
-j■: V.:..V - jper Magistrat,. Kapp,

L«tcrzelch»ktc Kaffe ist am 7. A>
llW

Ltnidesbiuikstelle Rennen
m Frankfurt a. M

beabsichtigt , Lieferungsverträge in

mit Grbssgranäbesitaern , Landwirtschaftlich
Organisationen und Grosshäudlern abzaschliest

Angebote sind zu richten an

Städtisches Lebensniittelani
Abt. Kartoffelurrforgung. Mainkai 83.

Suche 'braven, gesunden und
kräftigen

Frz . Karl  Hisgm,
Montabaur.

Herren-EonMionS -Geschäft.

Waldschnepfe
frischgeschossen, bei Frankol
rung hier zahle dieser
8 MK. pro Stück.

Prima Mintcrfucho

M Georg Muffe,
Sirgrn. Wildhandl«'
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